
Artikel VI
1. Der Betriebsrat oder dessen Vertreter haben das Recht, Zusammen

künfte im Betriebe abzuhalten und von dem Arbeitgeber oder dem von 
ihm bestimmten Vertreter gehört zu werden, um mit ihm über die zu 
ihrer Zuständigkeit gehörenden Angelegenheiten verhandeln zu können.

2. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat in regelmäßigen Zeitabständen 
alle Unterlagen, die zur Durchführung seiner grundsätzlichen Aufgaben 
erforderlich sind, zu unterbreiten.

3. Der Betriebsrat und der Arbeitgeber treffen ein Übereinkommen über 
den Inhalt der dem Betriebsrat zu unterbreitenden Berichte und über 
Tag und Stunde von Zusammenkünften. Ein solches Übereinkommen 
kann die Anwesenheit von Vertretern des Betriebsrates bei Zusammen
künften der leitenden Organe des Betriebes zu Informationszweckea 
vorsehen.

Artikel VII
Die Betriebsräte führen ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit den an

erkannten Gewerkschaften aus.
Artikel V I I I

Außerhalb ihrer regelmäßigen Sitjungen müssen die Betriebsräte min
destens einmal vierteljährlich in einer Generalversammlung der beteiligten 
Arbeiter und Angestellten einen vollständigen Tätigkeitsbericht vorlegen.

Artikel IX
Kein Arbeitgeber darf die Errichtung von Betriebsräten in seinem Be

triebe verhindern, deren Tätigkeit stören oder Mitglieder des Betriebsrates 
benachteiligen.

Artikel X
Die Behörden der Militärregierung können Betriebsräte auflösen, wenn 

deren Tätigkeit den Zielen der Besatzungsmächte zuwiderläuft oder gegen 
Bestimmungen dieses Gesekes verstößt.

Artikel XI
Die Bestimmungen dieses Gesekes gelten auch für solche Betriebsräte, 

welche bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesekes bestanden haben.

Artikel XU
Alle deutschen Geseke, welche zu diesem Gese§ in Widerspruch stehen, 

werden aufgehoben oder gemäß den Bestimmungen dieses Gesetjes 
geändert.

Artikel X I I I
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. 
Ausgefertigt in Berlin, den 10. April 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte dieses 
Gesekes sind von Joseph T. McNarney, General, Montgomery of Alamein, 
Feldmarschall, P. Koenig, Armeekorpsgeneral, und V. Sokolowskij, General 
der Armee, unterzeichnet.)
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